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55 Wirtschaftslenkung

Norm

MOG MilchGarantiemengenV 1999 §33 Abs2;

Rechtssatz

Geht man davon aus, dass die Anträge hinsichtlich der Umwandlung einer Direktverkaufs-Referenzmenge in eine

Anlieferungs-Referenzmenge betre end die Zwölfmonatszeiträume 1999/2000 und 2000/2001 verspätet waren (und

eine Wiedereinsetzung nicht in Betracht kommt), dann folgt schon aus dem wiedergegebenen Wortlaut des § 33 Abs. 2

MGV 1999, dass eine endgültige Referenzmenge (noch) nicht zugeteilt werden konnte und daher die Umwandlung

einer Direktverkaufs-Referenzmenge in eine Anlieferungs-Referenzmenge für den Zwölfmonatszeitraum 2001/2002 im

begehrten Umfang nur provisorisch auszusprechen war.
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